
268 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

23.11. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 1966, 
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 neuerlich 
geändert wird (16. Gehaltsgesetz-NoveIIe) 

De~ Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBL Nr. 54, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 94/1959, 
BGBL N r. 247/1959, BGBL Nr. 297/1959, BGBL 
Nr. 281/1960, BGBL Nr. 164/1961, BGBL 
Nr. 306/1961, BGBL Nr.89/1963, BGBL Nr.117/ 
1963, BGBL Nr. 144/1963, BGBL Nr. 312/1963, 
BGBI, Nr. 153/1964, BGBL Nr. 102/1965, BGBL 
Nr. 124/1965, BGBL Nr. 190/1965 und BGBL 
Nr. 109/1966 wird geändert wie folgt: 

3. In der Tabelle im § 39 Abs. 1 haben die 
Verwendungsgruppen P 7 und P 8 sowie aie 
dazugehörigen Gehaltsansätze zu entfaJlen. 

4. § 54 hat zu lauten: 

,,§ 54. (1) Hochschulassistenten, deren Dienst­
verhältnis durch Ablauf der Bestellungsdauer 
endet, gebührt eine Abfertigung. 

(2) Die Abfertigung beträgt, soweit nicht die 
Abs. 3 oder 4 anzuwenden sind, nach einer Ver­
wendungsdauer als Hochschulassistent 
von mehr als 2 Jahren. . . . .. 5 Monatsbezüge, 
von 6 Jahren ............. 8 Monatsbezüge 
und von 10 Jahren ......... 10 Monatsbezüge. 

(3) Die Abfertigung für Hochschulassistenten, 
die nach § 6 Abs. 6 des Hochschulassistenten-

1. Die Anlage zu§ 12 Abs. 3 des Gehalts- gesetzes 1962, BGBL Nr. 216, weiter bestellt wur­
gesetzes 1956 (Artikel I Z. 1 der 14. Gehalts- den und die die Lehrbefugnis als Hochschul­
gesetz-Novelle) wird durch folgende Anlage er- I dozent oder eine gleichzuhaltende künstlerische 
setzt: oder praktische Eignung besitzen, beträgt, soweit 

"ANLAGE nicht Abs. 4 anzuwenden ist, nach einer Ver­
wendungsdauer 

zu § 12 Ahs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 

1. Höchstausmaß für die Anrechnung der tat­
sächlichen Zeit des Hochschulstudiums nach § 12 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956: 

a) 'Drei Jahre: Chemie, Nachrichtentechnik. 
b) Zwei Jahre: 'Bauingenieurwesen, Medizin, 

Elektrotechnik, Schiffstechnik, Technische 
Chemie. 

c) Eineinhalb Jahre: Physik, Architektur, 
Masdlinenbau, Technische Physik, Wirt­
schaftsingenieurwesen, Kulturtechnik, Berg­
wesen, Hüttenwesen. 

d) Ein Jahr: Theologie, Psychologie, Tier­
heilkunde, Feuerungs- und Gastechnik, 

von 10 Jahren ............ 12 Monatsbezüge, 
von 12 Jahren ............ 14 Monatsbezüge, 
von 14 Jahren ............ 16 Monatsbezüge, 
von 16 Jahren ............ 18 Monatsbezüge, 
von 18 Jahren ............ 20 Monatsbezüge. 

(4) Die Abfertigung eines Hochschulassisteri­
ten, dessen Dienstverhältnis durch Ablauf der 
Bestellungsdauer endet und der einen ihm ange­
tragenen Dienstposten im Bundesdienst, für den 
volle Hochschulbildung vorgeschrieben ist, nicht 
angenommen hat, darf jedoch im Falle des Abs. 2 
fünf Monatsbezüge und im Falle des Abs. 3 
zwölf Monatsbezüge nicht übersteigen. 

Papier- und Zellstoff technik. 
e) Ein halbes Jahr: alle übrigen 

tungen. 

5. Im § 86 Abs. 2 lit. b haben die Verwen­
Studienrich- dungsgruppen P 7 und P 8 sowie die dazugehöri­

gen Gehaltsansätze zu entfallen. 

2. Als Beginn des Zeitraumes von vier Jahren 
ist, wenn das erste Semester ein Wintersemester 
war, der 1. Juli, und wenn das erste Semester ein 
Sommersemester war ,der 1. Jänner des betref­
fenden Jahres anzusehen." 

2. Im § 37 Abs. 5 und im § 40 Abs. 1 und 5 
ist die Bezeichnung "PS" durch' "P 6" zu er­
setzen. 

Artikel II 

Auf Beamte, für die durch die Hinaufsetzung 
des Höchstausmaßes für die Anrechnung der tat­
sächlichen Zeit des Hochschulstudiums nach § 12 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 gemäß Artikel I 
Z.1 eine zusätzliche Anrechnung ermöglicht wird, 
sind die Bestimmungen des Artikels II der 14. Ge­
haltsgesetz-Novelle mit der Abweichung anzu-

268 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



2 268 der Beilagen 

wenden, daß in der Z. 6 dieses Artikels an die 
Stelle des Datums ,,31. Dezember 1966" (Arti­
kel IV Abs. 2 der 15. Gehaltsgesetz-Novelle) das 
Datum ,,30. Juni 1967" tritt. 

Artikel III 

(1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwal­
tung, der mitWirkung vom 1. Jänner 1967 auf 
einen Dienstposten eines Dienstzweiges der Be­
amten in handwerklicher Verwendung e.rnannt 
wird, ist für jedes Kalenderjahr, in dem er wäh­
rend des Zeitraumes vom 1. Feber 1956 bis 31. 
Dezember 1966 mindestens sechs Monate dem 
Dienststand als Beamter der Allgemeinen Ver­
waltung angehört hat, eine Abfindung zuzuer­
kennen. 

(2) Für Kalenderjahre, für die der Beamte ge­
mäß § 18 des Gehaltsgesetzes 1956 eine Mehr­
leistungsvergütung in der Höhe des Unterschieds­
betrages zwischen dem Gehalt einer Verwen­
dungsgruppe ,der Beamten in handwerklicher Ver­
wendung und dem ihm als Beamten der Allge­
meinen Verwaltung jeweils gebührenden Gehalt 
bezogen hat, gebührt keine Abfertigung. 

(3) Das Ausmaß der Abfindung richtet sich 
nach den Verwendungsgruppen, denen der Be­
amte im Dezember 1966 und im Jänner 1967 an­
hört hat. Es beträgt 

Einreihung' im 
Dezember 1966 

Eip,reihung im 
Jänner 1967 

Verwendungsgruppe 

Schilling 

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind für die Zeit des 
Dienststandes auf Beamte, die sich am 1. Jänner 
1967 im Ruhestand befanden; mit der Abwei­
chung anzuwenden, -daß für die Ermittlung des 
Ausmaßes der Abfindung die Einreihung, die sich 
ergeben hätte, wenn der. Beamte im letzten 
Monat des Aktivstandes auf einen Dienstposten 
eines Dienstzweiges der Beamten in handwerk­
licher Verwendung ernannt worden wäre, und 
die tatsädlliche Einreihung als Beamter der All­
gemeinen Verwaltung im letzten Monat des 
Aktivstandes maßgebend ist. 

(5) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes erlischt der Anspruch auf die im Abs. 2 
bezeichneten Mehrleistungsvergütungen. Die nach 
diesem Zeitpunkt allenfalls nom ausgezahlten 
Mehrleistungsvergütungen sind auf die nach Ar­
tikel I dieses Bundesgesetzes gebührenden Bezüge 
anzuremnen. 

Artikel IV 

Bei der Anwendung des § 54 des Gehalts­
gesetzes 1956 in der Fassung des -Artikels I Z: 4 
sind Dienstzeiten, die gemäß § 23 Abs. 7 des 
HomsdlUlassistentengesetzes 1962 einer Dienst­
zeit als nimtständiger Hochsmulassistent gleim­
gehalten wurden, der Verwendungsdauer aI~ 
Hochsmulassistent zuzurechnen. 

1

1 

Artikel V 

--------:-------;------- (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
P 5 200 treten hinsichtlich der Artikel I Z. 2 bis 5, III 

E 

D 

P 4 400 
P 3 1600 und IV mit L Jänner 1967 und hinsichtlich der 
P 2 2000 Artikel I Z. 1 und lImit 1. Juli 1965 in Kraft. 
P 1 2400 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
P 2 
P 1 

250 I ist jedes Bundesministerium insoweit betraut, als 
500 es oberste Dienstbehörde ist. 
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Erläuternde Bemerkungen 

In der dem Nationalrat gleichzeitig vorge­
legten Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, 
mit dem im Gehaltsüberleitungsgesetz Bestim­
mungen über die Dienstzweige, Amtstitel und 
Anstellungserfordernisse der Beamten in hand­
werklicher Verwendung getroffen werden, ist eine 
Neuregelung audl des Besoldungssystems der 
Beamten in handwerklicher Verwendung voraus­
gesetzt. Diese Neuregelung . soll durch die vor­
liegende Novelle des Gehaltsgesetzes 1956 ge­
schaffen werden.' 

Durch Artikel V Abs. 2 der 14. Gehaltsgesetz­
Novelle, BGBl. Nr. 190/1965, wurde ferner be­
stimmt, daß die Anlage zu § 12 Abs. 3 des Ge­
haltsgesetzes 1956 (Höchstausmaß der anzurech­
nenden Hochschulstudienzeit) mit 31. Dezember 

im Sinne der einleitenden Ausführungen erstellte 
neue Anlage ersetzt werden. 

Zu Artikel I Z. 2: 

Diese Änderung ist durc;h die Verminderung 
der Verwendungsgruppen der Besoldungsgruppe 
der Beamten in handwerklicher Verwendung von 
adlt auf sechs erforderlich. 

Zu Artikel I Z. 3: 

Im Hinblick auf die Verminderung der Zahl 
der Verwendungsgruppen der Beamten in hand­
werklicher Verwendung müssen auch die bisheri­
gen Gehaltsansätze für die Verwendungsgrup­
pen P 7 und P 8 'entfallen. 

1966 außer Kraft tritt. In der Zwischenzeit soll- Zu Artikel I Z. 4: 
ten Erhebungen über die tatsächlichen Verhält-
nisse hinsichtlich der normalerweise benötigten Durdl die Neufassung des § 54 des Gehalts­
Semesteranzahl durmgeführt werden. Diese Er- gesetzes 1956 werden die Abfertigungen für 
hebungen wurden in der nun vorliegenden Fas- Hochschulassistenten, die nicht weiterbestellt wer­
sung der Anlage in der Weise v{!rwertet, daß den, im Sinne der einleitenden Ausführungen 
als Hömstausmaß für eine zusätzliche Anrech- erhöht. Diese Erhöhung soll jedoch nicht ein­
nung von der Studienzeit ausgegangen wird, zu treten, wenn der Hochschulassistent einen ihm 
der eine große Zahl von Absolventen (annähernd I ar:getragene~ Dienstposte.n im Bundesdienst, der 
50 v. H.) ihr Studium beendet hatten. I semer AusbIldung entsprIcht, nicht annimmt. 

Die Homschulassistenten stehen in einem 
öffentlim-rechtlimen Dienstverhältnis, werden 
jedoch jeweils nur auf die Dauer von zwei oder 
vier Jahren bestellt. Diese aus der Organisation 
des wissensmaftlimen Dienstes an Homschulen 
notwendige Form des Dienstremtes des wissen­
smaftlimen Nachwuchses veranlaßte die Vertre­
ter .der Homschulassistenten, schon vor längerer 
Zeit, unter Hinweis auf die dem Dienstverhält­
nis innewohnende Unsicherheit die Forderung 
nam einer Erhöhung der Abfertigung zu stellen. 
Durdl die vorliegende Neufassung des, § 54 des 
Gehaltsgesetzes 1956 soll diesem Begehren Rem­
nung getragen werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwur­
fes ist zu bemerken: 

Zu Artikel I Z. 1: 

Zu Artikel I Z. 5: 

Diese Änderung ist durm die Verminderung 
der Verwendungsgruppen der Beamten in hand­
werklicher Verwendung notwendig. 

Zu Artikel 11: 

Durm diese Bestimmung soll klargestellt wer­
den, daß die mit 1. Juli 1965 an die Stelle der 
früheren Anlage tretende Anlage zu § 12 Abs.3 
des Gehaltsgesetzes 1956 rückwirkend auf dieses 
Datum anzuwenden ist, wenn ·der Bedienstete 
dies bis zum 30. Juni 1967 beantragt. Für die 
Feststellung der besoldungsremtlichen Verbesse­
rung soll Artikel II der 14. Gehaltsgesetz-No­
velle angewendet werden. 

Zu Artikel III: 

Durm diese Bestimmung soll die Anlage zu Wie bereits in den Erläuternden Bemerkungen 
§ 12 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 durm die, zur Regierungsvorlage einer Novelle des Gehalts-
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überleitungsgesetzes ausgeführt wurde, soll den 
Beamten eine pauschalierte Abfindung für die 
Zeit seit dem Inkrafttr~ten des Gehaltsgesetzes 
1956 deswegen zuerkannt werden, weil die ver­
spätete überleitung in das Schema der Beamten 
in handwerklicher Verwendung nur durch die 
spätere Erlassung der Handwerker-Dienstzweige­
ordnung bewirkt wurde. 

Zu Artikel IV: 

schaftliche Hilfskraft zu verwenden. Durch § 23 
Abs. 7 des Hochschulassistentengesetzes. 1962 
wurde hinsichtlich der Zeiträume für die Weiter­
bestellung von Hochschulassistenten bestimmt, 
daß solche Dienstzeiten als wissenschaftliche 
Hilfskraft der Verwendungsdauer als Hochschul­
assistent zuzurechnen sind. Die für diese Rege:­
lung maßgebenden Gründe gelten ebenso für die 
Berechnung der Verwendungsdauer, die für die 
Höhe der Abfertigung maßgebend ist. 

Durch das Hochschulassistentengesetz 1962 
wurde der Grundsatz eingeführt, Hochschulassi- Zu Artikel V: 
stenten sogleich in das öffentlich-rechtliche Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der 
Dienstverhältnis aufzunehmen und sie nicht einzelnen Bestimmungen der Novelle. Er enthält 
mehr zuerst jahrelang als vollqualifizierte wissen- auch die Vollziehungsklausel. 
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